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Die Artenauswahllisten des landespflegerischen Planungsbeitrages sowie der Vertrag über die 
Neuanlage und Bewirtschaftung von Streuobstwiesen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 442/2 
"Hetschmühle", Gemarkung Alsenborn, sind Bestandteil der Bebauungsplansatzung und den 
textlichen Festsetzungen als Anlagen beigefügt. 
  
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: 
 
� Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB i.V. mit §§ 1 - 23 

BauNVO 
 
1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1, 4, 8 und 9 

BauNVO) 
 
1.1 WA = Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
1.1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke nur ausnahmsweise zulässig sind. 
1.1.2 Die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten Ausnahmen 

� Nr. 2: sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
� Nr. 3: Anlagen für Verwaltungen, 
� Nr. 4: Gartenbaubetriebe und 
� Nr. 5: Tankstellen 

 werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind 
somit nicht zulässig. 

 
1.2 GEe (Planbereich G und K) = Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO i.V. mit  

§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO 
1.2.1 Unzulässig sind die nach der vierten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (4. BImSchV) genehmigungsbedürftigen Anlagen. 
1.2.2 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 genannten 

Nutzungen 
� Anlagen für sportliche Zwecke 

 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden und somit nicht zulässig sind. 
1.2.3 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die in § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO 

genannten Ausnahmen 
� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und  
� Vergnügungsstätten 

 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden und somit nicht zulässig sind. 
 
1.3 GEe (Planbereich H) = Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO i.V. mit § 1 Abs. 

4 Nr. 2 BauNVO. 
1.3.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO genannten 

Nutzungen 
� Anlagen für sportliche Zwecke 

 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden und somit nicht zulässig sind. 
1.3.2 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die in § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO 

genannten Ausnahmen 
� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und  
� Vergnügungsstätten 

 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden und somit nicht zulässig sind. 
1.3.3 Weiterhin unzulässig sind Anlagen der Abstandsklassen I bis IV des Erlasses des Ministeriums 

für Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz vom 26. Februar 1992 über Abstände zwischen 
Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung (Ab-
standserlass; siehe Anlage zu den textlichen Festsetzungen; die Anlage ist Bestandteil der 
Bebauungsplansatzung). Die o.g. Anlagen können im Einzelfall als Ausnahme zugelassen 



Gemeinde Enkenbach-Alsenborn  
Bebauungsplan  "Haarspott – Teilweise Aufhebung des Bebauungsplanes Sandhof vom 

04.02.1960 - 2. Änderung"  
 

 

    

Textliche Festsetzungen   Seite  2 
  

werden, wenn in einem immissionsschutzrechtlichen oder baurechtlichen Genehmigungs-
verfahren der Nachweis erbracht wird, dass durch besondere technische Maßnahmen oder 
Betriebsbeschränkungen die Emissionen so weit begrenzt oder Ableitungsbedingungen so 
gestaltet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in räumlich benachbarten schutzbe-
dürftigen Allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten vermieden werden. 

 
1.4 GIe (Planbereich I) = Eingeschränktes Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO i V. mit § 1 Abs. 4 

Nr. 2 BauNVO 
 Unzulässig sind Anlagen der Abstandsklassen I bis IV des Erlasses des Ministeriums für 

Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz vom 26. Februar 1992 über Abstände zwischen Industrie- 
bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung (Abstandserlass; 
siehe Anlage zu den textlichen Festsetzungen; die Anlage ist Bestandteil der Bebau-
ungsplansatzung). Die o.g. Anlagen können im Einzelfall als Ausnahme zugelassen werden, 
wenn in einem immissionsschutzrechtlichen oder baurechtlichen Genehmigungs-verfahren der 
Nachweis erbracht wird, dass durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebs-
beschränkungen die Emissionen so weit begrenzt oder Ableitungsbedingungen so gestaltet 
werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in räumlich benachbarten schutzbedürftigen 
Allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten vermieden werden. 

 
1.5 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit §§ 16 und 17 BauNVO) 
1.5.1 Für die im Bebauungsplan (Nutzungsschablone) festgesetzte Größe der Grundfläche baulicher 

Anlagen (GR max.) gilt folgendes: Die maximale Größe der Grundfläche baulicher Anlagen ist 
gleich dem Flächeninhalt der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche. 

 
1.5.2 Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen: 
1.5.2.1 Als Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird gemäß § 18 Abs. 1 

BauNVO die Höhe der natürlichen, an das Gebäude angrenzenden Geländeoberfläche 
bestimmt. 

1.5.2.2 Die maximale Traufhöhe (Th max.) im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird definiert als das 
senkrecht in Mitte der geländemäßig tiefstgelegenen Gebäudeseite gemessene Maß vom 
Bezugspunkt nach Nr. 1.5.2.1 bis zur Schnittlinie der Wand mit der Oberkante der Dachhaut. 
Die maximal zulässige Gebäudehöhe im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird definiert als Maß 
zwischen dem Bezugspunkt nach Nr. 1.5.2.1 und der Oberkante der Dachhaut, zu messen in 
Mitte der geländemäßig tiefstgelegenen Gebäudeseite.  
Die maximal zulässigen Trauf- und Gebäudehöhen ergeben sich aus dem Eintrag in die 
Planzeichnung (Nutzungsschablone). 
Abweichend von den in der Planzeichnung (Nutzungsschablone) festgesetzten max. zulässi-
gen Gebäudehöhen gelten bei Errichtung von Gebäude mit reinen Pultdächern im Allgemeinen 
Wohngebiet folgende max. zulässige Gebäudehöhen: 

� Nutzungsschablone A, D und E: Gh max.= 9,5 m.  
� Nutzungsschablone B und C:  Gh Max. = 7,5 m. 

Bei Rücksprüngen in der Fassade ist darüber hinaus auf max. 1/3 der zugehörigen 
Fassadenlänge eine Überschreitung der o.g. max. Traufhöhen um bis zu 0,50 m zulässig. 
Die Traufe von Zwerchhäusern darf die festgesetzten Traufhöhen um bis zu max. 2,0 m über-
schreiten. 

1.5.2.3 Im Gewerbegebiet (GE), im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) und eingeschränkten 
Industriegebiet (GIe) ist für die maximale Höhe baulicher Anlagen die Oberkante baulicher 
Anlagen (Gh max. = Maximale Gebäudehöhe) und die Traufhöhe (Th max.) maßgebend. 
Technische Aufbauten oder Schornsteine sind hiervon ausgenommen. Die maximale 
Gebäudehöhe GH max. und die maximale Traufhöhe Th max. dürfen die entsprechenden 
Höhen der bereits bestehenden Gebäude des bestandskräftigen Industriebetriebes nicht 
überschreiten. Kommen Flachdächer zur Ausführung, so gilt die festgesetzte max. Traufhöhe 
Th max. analog für die Oberkante Flachdachrand (Attika).  

2. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie Stellung 
baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V mit §§ 22 und 23 BauNVO) 

 Die in der Planzeichnung festgesetzte abweichende Bauweise a (§ 22 Abs. 4 BauNVO) wird 
wie folgt definiert: Zulässig sind bauliche Anlagen -analog zur offenen Bauweise- mit 
Grenzabstand, jedoch ohne Längenbeschränkung. 
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3. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
3.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Garagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen zulässig. Außerhalb der überbaubaren Flächen sind sie nur auf den Flächen zwischen 
Baugrenze und seitlicher Nachbargrenze zulässig, max. jedoch bis zur Tiefe der überbaubaren 
Grundstücksfläche. Die Beschränkung auf die Tiefe der überbaubaren Grundstücksfläche gilt 
nicht für Eckgrundstücke an Kreuzungen oder Straßeneinmündungen. Darüber hinaus ist die 
Anlage von Tiefgaragen uneingeschränkt sowohl innerhalb, als auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

3.2 Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) sind im WA sowohl innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen, als auch außerhalb zulässig, max. jedoch bis zur Tiefe der je-
weils auf dem Grundstück ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksfläche. Die 
Beschränkung auf die Tiefe der überbaubaren Grundstücksfläche gilt nicht für Eckgrundstücke 
an Kreuzungen oder Straßeneinmündungen. 

 
4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 In den in der Planzeichnung festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind je Wohnge-

bäude max. 2 Wohnungen zulässig.  
 
5. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 

BauGB) 
 Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung 'verkehrsberuhigter Bereich' im Sinne 

des § 42 Abs. 4a StVO bzw. Tempo-30-Zone gemäß Eintrag in die Planzeichnung. 
 
6. Flächen für Versorgungsanlagen und für die Versickerung von Niederschlagswasser  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
6.1 Auf den in der Planzeichnung als Flächen für die Versickerung von Niederschlagswasser 

festgesetzten Flächen ist die Anlage von naturnah gestalteten Versickerungsmulden zulässig. 
 Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Die Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB werden 

zum Großteil auch mit einer Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB überlagert und dienen 
somit auch dem landespflegerischen Ausgleich für die mit dem Bebauungsplan entstehenden 
Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft. 

6.2 Auf der auf dem Grundstück Flst-Nr. 464/7 festgesetzten Fläche für Versorgungsanlagen ist 
die Errichtung eines Holzhackschnitzelheizkraftwerkes zur Wärmeversorgung des Plange-
bietes zulässig. 

 
7. Öffentliche und private Grünflächen in Verbindung mit Festsetzungen für das 

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i. V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB) 

7.1 Öffentliche Grünfläche: Spielplatz und Öffentliche Parkanlage (Gemeinde Enkenbach-
Alsenborn) gemäß Eintrag in die Planzeichnung. Die öffentliche Grünfläche dient im nördlichen 
Bereich als Spielplatz mit intensiv gestalteten Spielzonen; die restlichen Flächen, vor allem im 
Süden sind als Parkanlage mit einer zentralen, extensiven Wiesenfläche zu gestalten. Die 
gesamte Anlage ist –vor allem in den Randbereichen- mit einem naturnahen Charakter 
herzustellen. Im nördlichen Bereich des Grundstückes Flst.-Nr. 470/8 ist gemäß Planeintrag 
die Errichtung einer Trafostation zulässig. 

7.2 Die Parkanlage und der Spielplatz sind wie folgt zu gestalten: Die Grünfläche ist mit einer 
Hecke aus Landschaftsgehölzen zu umgrenzen. Entlang der Erschließungsstraße des Bau-
gebietes ist diese Hecke mindestens 3-5-reihig zu pflanzen. Die Landschaftsgehölzhecke ist 
geschlossen und in gestuftem Aufbau mit Heistern und Bäumen gemäß Artenliste 5 des 
landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage zu den textlichen Festsetzungen) 
anzulegen. Entlang der übrigen Grenzen sind lockere Gehölzgruppen zu pflanzen. Zusätzlich 
ist pro 300 m2 ein Laubbaum 1. oder 2. Ordnung als Hochstamm, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang mindestens 18-20 cm gemäß Artenliste 5 zu pflanzen. Mit Ausnahme von 
Sandspielflächen sind alle sonstigen unbefestigten Flächen mit Rasen einzusäen und als 
Spielrasen zu pflegen. In den Randbereichen sind Gras- und Hochstaudenfluren zu ent-
wickeln, die höchstens einmal im Jahr gemäht werden dürfen. 
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7.3 Die in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünflächen sind in ihrer Biotopqualität und 
mit ihrem Gehölzbestand langfristig zu erhalten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen. Diese 
Flächen sind von gärtnerischer Nutzung freizuhalten. Auf der in der Planzeichnung mit M 2.1 
gekennzeichneten Fläche ist der vorhandene Baumbestand zu erhalten. Auf der in der 
Planzeichnung mit M 2.2 gekennzeichneten Fläche ist der bestehende Gehölzbestand 
weitgehend zu erhalten. Ergänzend sind die übrigen Flächen zu mindestens 2/3 mit 
Landschaftsgehölzen gemäß Artenliste 7 des landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe 
Anlage) zu bepflanzen. 

 
8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft in Verbindung mit Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. 
mit § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 

8.1 Innerhalb der in der Planzeichnung als Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 mit Überlagerung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB festgesetzten Flächen sind Maßnahmen für einen naturnah 
gestalteten Ausgleich der Wasserführung zulässig (vgl. hierzu „Entwässerungskonzept für die 
Oberflächenentwässerung des Neubaugebietes „Haarspott“ in der Ortsgemeinde Enkenbach-
Alsenborn, Erläuterungsbericht, 9.4.1999). Hierzu ist die Ausbildung von naturnah gestalteten 
Mulden zulässig, die der Versickerung des Oberflächenwassers der öffentlichen Verkehrs-
flächen und des überschüssigen Oberflächenwassers von den Baugrundstücken dienen. Die 
Mulden sind landschaftsgerecht auszumodellieren und mit extensivem Landschaftsrasen für 
feuchte Standorte mit Kräutern anzusäen. Die Randbereiche sind zu bepflanzen. 

8.2 Auf den sonstigen in der Planzeichnung gesondert gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind im einzelnen folgende 
Gestaltungs-, Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen durchzuführen: 

8.2.1 Auf der in der Planzeichnung mit M 5.1 gekennzeichneten Fläche sind entlang des Misch-
waldbestandes auf ehemaligen Grasbrachen Waldmantel- und Waldsaumbiotope zu ent-
wickeln. Dazu sind vor allem strauchartige Landschaftsgehölze in gestuftem Aufbau gemäß 
Artenliste 7 des landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage) direkt am Waldrand zu 
pflanzen. Die Pflanzung hat in der Regel 8- bis 12-reihig zu erfolgen, stellenweise auch breiter, 
mit einem lockeren Übergang in die angrenzenden Sukzessionsbereiche. Diese Flächen sind 
weitgehend der natürlichen Sukzession zu überlassen, Mahd ist nur bei Bedarf in mehr-
jährigem Turnus zulässig. Größere Sukzessionsflächen sind mit Gehölzgruppen und Einzel-
bäumen zu gliedern. Im nordöstlichen Bereich sind naturnah gestaltete Mulden für die 
Versickerung des Oberflächenwassers zulässig. Die Mulden sind nicht zu bepflanzen. Die 
Waldmantelpflanzung ist in diesen Bereichen auf eine 2- bis 3- reihge Pflanzung zwischen 
Waldrand und Mulden zu reduzieren. 
Auf der im Südosten des Allgemeinen Wohngebietes mit M 5.1 bezeichneten Fläche darf der 
Gehölzbestand zugunsten einer Versickerungsmulde gerodet werden.   

8.2.2 Auf der in der Planzeichnung mit M 5.2 gekennzeichneten Fläche sind Landschaftsgehölz-
riegel in gestuftem, lockerem Aufbau sowie Einzelbaumpflanzungen durchzuführen. Die 
Pflanzung ist in der Regel 5- bis 8-reihig, in Teilbereichen auch breiter, gemäß Artenliste 7 des 
landepflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage) herzustellen. Die vorhandenen 
Gehölzstrukturen sind zu erhalten. 

8.2.3 Die auf der in der Planzeichnung mit M 5.3 gekennzeichneten Fläche geplanten Versicke-
rungsmulden und die übrigen Flächen sind naturnah zu gestalten sowie am Rand mit 
Landschaftsgehölzen und Heistern in gestuftem Aufbau gemäß Artenliste 7 des 
landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage) zu bepflanzen. Die beiden 
landschaftsprägenden großen Kirschbäume im nördlichen Bereich der Fläche sind dauerhaft 
zu erhalten und in die Spielplatzgestaltung mit einzubeziehen. Weitere, erhaltenswerte 
Obstbäume, die außerhalb der geplanten Versickerungsmulde liegen, sind ebenso dauerhaft 
zu erhalten. 

8.2.4 Auf der in der Planzeichnung mit M 5.7 gekennzeichneten Fläche ist die Anlage  von naturnah 
gestalteten Versickerungsmulden zulässig. Die nicht für die Herstellung der Mulden und den 
zur Pflege erforderlichen Arbeitsraum benötigten Flächen sind gemäß Planeintrag mit Bäumen 
und Sträuchern der Artenliste 7 des landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage zu 
den textlichen Festsetzungen) zu bepflanzen. Dazu sind Landschaftsgehölze in gestuftem 
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Aufbau mindestens 3-reihig zu pflanzen. Die Pflanzung ist mit Hochstämmen innerhalb der 
Pflanzfläche zu gliedern. 

8.2.5 Auf der in der Planzeichnung mit M 5.4 gekennzeichneten Fläche (2. räumlicher Geltungs-
bereich) sind gehölzreiche Biotopstrukturen zur Einbindung des Ortsrandes in die umgebende 
Landschaft anzulegen. Die vorhandenen Gehölzstrukturen sind zu erhalten. Entlang der 
nordöstlichen Grundstücksgrenze sind gemäß der zeichnerischen Festsetzung Land-
schaftsgehölze in gestuftem Aufbau gemäß Artenliste Nr. 7 des landspflegerischen Planungs-
beitrages zu pflanzen. Die angrenzenden Flächen sind der natürlichen Sukzession zu über-
lassen und als artenreiche Krautsäume zu entwickeln. Mahd ist nur nach Bedarf in mehrjähri-
gem Turnus zulässig. 

 Die übrige Fläche ist als extensives Grünland anzusäen und zu entwickeln. Mahd ist 1 bis 2 
mal jährlich zulässig; das Mähgut ist zu entfernen. Auf der Grünlandfläche sind 5 Apfelbäume 
der Sorte "Jakob Lebel", StU 10-12 cm als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

 Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Die Nutzung des extensiven Grünlandes sollte mit 
einem Landwirt vor Ort vertraglich geregelt werden. 

8.2.6 Auf der in der Planzeichnung mit M 5.5 gekennzeichneten Fläche (3. räumlicher Geltungs-
bereich) ist eine Pflanzung von Landschaftsgehölzen in gestuftem Aufbau gemäß Artenliste 7 
des landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage) vorzunehmen. Die angrenzenden 
Flächen sind der natürlichen Sukzession zu überlassen und als artenreiche Krautsäume zu 
entwickeln. Mahd ist nur nach Bedarf im mehrjährigen Turnus zulässig. 

8.2.7 Auf der in der Planzeichnung mit M 5.6 gekennzeichneten Fläche (4. Räumlicher Geltungsbe-
reich "Hetschmühle") ist eine Neupflanzung von 35 Obstbäumen gemäß Artenliste des in der 
Anlage beigefügten Vertrages vorzunehmen. Die Maßnahmen sind auf mindestens 8000 m2 
der Fläche durchzuführen. Der Abstand der Bäume in der Reihe und der Abstand zwischen 
den Reihen hat mindestens 10 m zu betragen, als maximale Pflanzdichte darf der Wert von 80 
Bäumen je ha nicht überschritten werden. Pflanzenauswahl, -qualität, Ausführung der Arbeiten 
und Pflege müssen dem in der Anlage zu den textlichen Festsetzungen beigefügten 
Durchführungsvertrag entsprechen. Abgestorbene Bäume sind durch Neupflanzungen zu 
ersetzen. Die Beseitigung von Bäumen ist im übrigen nicht zulässig. 

8.2.8 Auf der in der Planzeichnung mit M 5.8 gekennzeichneten Fläche sind Landschaftsgehölze in 
gestuftem, lockerem Aufbau und Einzelbäume gemäß Artenliste 7 des landespflegerischen 
Planungsbeitrages (siehe Anlage) zu pflanzen. 

 
9.  Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Leitungsrechte zugunsten der Verbandsgemeindewerke zur Anlage und Unterhaltung von 
Kanalleitungen gemäß Eintrag in die Planzeichnung. 

 
10. Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und  25 b BauGB) 

10.1 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und Flächen für das Anpflanzen: 
10.1.1 Innerhalb der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind an den in der 

Planzeichnung festgesetzten Standorten Einzelbaumpflanzungen als Hochstämme in 
mindestens 3x verpflanzter Qualität , Stammumfang mind. 18-20 cm entsprechend 
Artenauswahlliste 1 des landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage) zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzstandorte wurden in der Straßenausbauplanung 
festgelegt und dürfen nicht verändert werden. Die Pflanzflächen sind mit extensivem 
Landschaftsrasen einzusäen bzw. mit Bodendeckern oder niedrigen Sträuchern zu epflanzen. 

 Hinweis ohne Festsetzungscharakter: 
Entlang der Erschließungsstraße zwischen der Römerstraße und dem allgemeinen Wohn-
gebiet ist eine Straßenbaumpflanzung im 10-m-Abstand festgesetzt. Die Bäume sollen in einen 
mindestens 2 m breiten Pflanzstreifen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche gepflanzt 
werden. Die Abstandsbestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Rheinland-Pfalz können hier 
für die östlich angrenzenden, überwiegend landwirtschaftlich genutzten Parzellen nicht 
eingehalten werden. Diese Straßenbaumpflanzung ist deshalb nur mit einer Gestattung der 
betroffenen Grundstückseigentümer möglich. 

10.1.2 Entlang der westlichen und nördlichen Grenze der festgesetzten Gewerbegebiete ist gemäß 
Planeintrag (Kennzeichnung M 8) auf einem 10 m breiten Streifen ein mindestens 6-reihiger 
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Landschaftsgehölzstreifen gemäß Artenliste 7 des landespflegerischen Planungsbeitrages 
(siehe Anlage) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Gehölzstreifen ist in gestuftem 
Aufbau, mit einem Anteil von ca. 10% größerer Bäume und Heister als Strukturierungs-
elemente, zu pflanzen. Die Saumbereiche sind als artenreiche Gräser-/Staudenfluren zu 
entwickeln. Die Pflanzung darf im Teilbereich G auf der Nordseite einmal bis zu einer Breite 
von 7 m für die Anlage einer Zufahrt zur Sandhofstraße unterbrochen werden. 

10.1.3 Auf der im Gewerbegebiet, Bereich K in der Planzeichnung mit M 8 gekennzeichneten Fläche 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist der vorhandene Gehölzbestand durch die 
Pflanzung von Einzelbäumen und Heistern sowie Landschaftsgehölzgruppen gemäß Artenliste 
7 des landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage) zu ergänzen. Die übrigen mit M 8 
im Bebauungsplan gekennzeichneten Flächen sind der freien Sukzession zu überlassen. 
Mahd ist nur nach Bedarf im mehrjährigen Turnus zulässig. 

10.1.4 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) ist je 300 m2 Grundstücksfläche ein mittelkroniger 
Laubbaum oder Obstbaum-Hochstamm gemäß Artenauswahlliste 2 oder 6 des landespflege-
rischen Planungsbeitrages (siehe Anlage zu den textlichen Festsetzungen) zu pflanzen. Die 
Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen. Soweit auf dem 
jeweiligen Grundstück bereits Festsetzungen zum Erhalten von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen festgesetzt sind, sind diese auf die o.g. Festsetzung zur 
Neupflanzung anzurechnen. 

10.1.5 Entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenzen ist im allgemeinen Wohngebiet ein mindestens 
2-3-reihiger Gehölzstreifen der Artenliste 3 oder 7 des landespflegerischen Planungsbeitrages 
(siehe Anlage) zu pflanzen. Soweit auf dem jeweiligen Grundstück bereits Festsetzungen zum 
Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt sind, sind diese 
auf die o.g. Festsetzung zur Neupflanzung anzurechnen. 

10.1.6 Im Gewerbegebiet, eingeschränkten Gewerbegebiet und im eingeschränkten Industriegebiet 
sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge wie folgt zu gestalten: Für je 6 Stellplätze für PKW ist in 
direkter Zuordnung zu diesen Stellplätzen 1 großkroniger Laubbaum gemäß Artenliste 1 des 
landespflegerischen Planungsbeitrages (siehe Anlage) in mind. 3x verpflanzter Qualität, 
Stammumfang mind. 18-20 cm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind gleichartig 
zu ersetzen. 

 
10.2 Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und Flächen für die Erhaltung: 
10.2.1 Die in der Planzeichnung gesondert gekennzeichneten Einzelbäume, Sträucher und sonstigen 

Gehölzbestände sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Durch Krankheit oder Absterben 
wegfallende Pflanzen sind in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 

10.2.2 Der mit M 9.1 gekennzeichnete Gehölzbestand an alten Obstbäumen ist in den rückwärtigen 
Grundstücksflächen zu erhalten. Diese Flächen sind von intensiver gärtnerischer Nutzung 
freizuhalten. 

10.2.3 Die auf der mit M 9.2 gekennzeichneten Fläche zum Erhalten von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen bestehenden Zwetschgenbäume sind zu erhalten. Diese Flächen 
sind von intensiver gärtnerischer Nutzung freizuhalten. 

10.2.4 Der Gehölzbestand auf den in der Planzeichnung mit M 9.3 und M 9.4 gekennzeichneten 
Flächen zum Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist in 
wesentlichen Teilen zu erhalten und durch Pflegemaßnahmen zu entwickeln. Neupflanzungen 
auf den angrenzenden Flächen sind unter Schonung des vorhandenen Bestandes 
vorzunehmen. 

10.3 Sonstige grünordnerische Festsetzungen: 
 Fensterlose Fassaden sind im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ab einer Breite von 5 m durch 

Rank- oder Kletterpflanzen gemäß Artenliste Nr. 4 des landespflegerischen Planungsbeitrages 
(siehe Anlage) dauerhaft zu begrünen. 

 
11. Abgrabungen und Aufschüttungen, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers 

erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
11.1 Zur Herstellung des Straßenkörpers erforderliche Abgrabungen und Aufschüttungen sind auf 

den Baugrundstücken entschädigungslos zu dulden. Die betroffenen Flächen verbleiben 
weiterhin in der Nutzung der jeweiligen Grundstückseigentümer.  
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Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Die sich bei der Herstellung des Straßenkörpers 
ergebenden Böschungen sind in der Planzeichnung des Bebauungsplanes informativ einge-
tragen. 

11.2 Soweit zur Herstellung des Straßenkörpers in den an die öffentlichen Verkehrsflächen an-
grenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke (Rückenstützen) erforderlich werden, 
sind diese ebenfalls von den jeweiligen Grundstückseigentümern entschädigungslos zu 
dulden. 

 
12. Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu den Bauflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 

und § 9 Abs. 1a BauGB) 
12.1 Den zu erwartenden Eingriffen auf öffentlichen Grundstücksflächen werden die Begrünung des 

Spielplatzes sowie die mit M 5.1, M 5.3 und M 5.7 gekennzeichneten Flächen und die auf 
diesen Flächen jeweils auszuführenden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als Sammel-Ersatzmaßnahmen gemäß § 9 
Abs. 1a BauGB zugeordnet. 

12.2 Die im Bebauungsplan mit M 5.2, M 5.4, M 5.5, M 5.6, und M 5.8 gekennzeichneten Flächen 
sowie die darauf auszuführenden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden Natur und Landschaft werden als Sammelersatzmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1a 
BauGB den zu erwartenden Eingriffen auf Privatgrundstücken -zusätzlich zu den auf den 
Privatgrundstücken getroffenen Festsetzungen- zugeordnet. 

12.3 Die den Privatgrundstücken zugeschlagenen Ersatzmaßnahmen werden von der Gemeinde 
auf Kosten der Eigentümer der Grundstücke durchgeführt. Die Art der Kostenermittlung und 
der Umfang der Kostenerstattung sind in einer eigenen Satzung nach § 135c BauGB zu 
regeln. 

 
 
 
 
 
� Bauordnungsrechtliche Festsetzungen / Aufnahme von auf Landesrecht 

beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß § 9 ABS. 4 BauGB 
i.V. mit § 88 LBauO 

 
13. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
13.1 Dachform und Dachneigung: 
13.1.1 Zulässig sind nur die in der jeweiligen Nutzungsschablone (siehe Planzeichnung) 

festgesetzten Dachformen und Dachneigungen. Abweichend von den in der Planzeichnung 
(Nutzungsschablone)  festgesetzten Dachneigungen gilt bei Gebäuden mit reinen Pultdächern 
folgendes: Die Dachneigung von reinen Puldächern darf maximal 25° betragen. 

13.1.2 Satteldächer, Walmdächer, Krüppelwalmdächer oder gegeneinander versetzte Pultdächer 
müssen auf beiden Seiten der Firstlinie die gleiche Neigung aufweisen. 

13.1.3 Darüber hinaus sind im allgemeinen Wohngebiet (WA) auch Dächer mit einer geringeren, als 
der festgesetzten Dachneigung sowie Flachdächer zulässig, sofern sie ab einer Größe von 
20 m2 begrünt werden. 

13.1.4 Innerhalb einer Hausgruppe (Doppelhäuser oder Reihenhäuser) müssen Dachneigung und 
Dachform gleich sein. 

13.1.5 Die festgesetzten Dachneigungen gelten nicht für Garagen und Nebenanlagen i.S. des § 14 
Abs. 1 BauNVO. Garagen mit Flachdächern und bis zu 8° geneigten Dächern sind mit einer 
extensiven Dachbegrünung zu versehen. 

13.1.6 Die Breite von Zwerchhäusern darf insgesamt 1/3 der zugehörigen Trauflänge nicht über-
schreiten, einzeln jedoch max. 4,0 m betragen. 

 
13.2 Dacheindeckung: 
13.2.1 Für die Dachdeckung sind im Allgemeinen Wohngebiet (WA) nur erdfarbene Ziegel oder 

Materialien zulässig, die Ziegeln in ihrem Erscheinungsbild gleichkommen. Stark reflektierende 
Materialien sind ebenfalls zulässig, jedoch nicht aus den unbeschichteten Materialien Kupfer, 



Gemeinde Enkenbach-Alsenborn  
Bebauungsplan  "Haarspott – Teilweise Aufhebung des Bebauungsplanes Sandhof vom 

04.02.1960 - 2. Änderung"  
 

 

    

Textliche Festsetzungen   Seite  8 
  

Zink und Blei. Über die o.g. Materialien hinaus sind auch Dachbegrünungen allgemein 
zulässig. 

13.2.2 Anlagen zur Nutzung der Solarenergie im Dachbereich sind zulässig. 
 
13.3 Fassadengestaltung und Farbgebung: 
13.3.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die Fassaden der Gebäude als Putzfassade auszu-

führen. Holz, Naturstein, gelblicher Klinker oder Kombinationen aus o.g. Materialien sind eben-
falls zulässig. 

13.3.2 Bei Errichtung von Doppelhäusern oder Hausgruppen sind für ein Doppelhaus oder eine 
Hausgruppe einheitlich gleichartige Materialien und Farben zu verwenden. 

 
14. Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sowie Einfriedungen, 

Abgrenzungen und deren Gestaltung (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
14.1 Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 40 % der Grundstücksflächen entweder land-

schaftsgärtnerisch zu gestalten oder als Zier- bzw. Nutzgarten anzulegen und dauerhaft 
instandzuhalten. Vorgärten dürfen im allgemeinen Wohngebiet (WA) nicht als Arbeits- oder 
Lagerflächen benutzt werden und sind, sofern sie nicht als Zufahrt oder Gebäudeerschließung 
benötigt werden, zu begrünen. 

14.2 Zur Befestigung von Einfahrten, Stellplätzen und Hofflächen sind im Allgemeinen Wohn-
gebiet nur wasserdurchlässige Materialien wie z.B. kleinteilige Natursteinpflaster, Rasengitter-
steine, wassergebundene Decken oder Pflaster mit großen Fugen zulässig. Der 
Abflussbeiwert darf höchstens 0,7 betragen. 

14.3 In den Gewerbegebieten und im Industriegebiet sind die Zufahrten, Park- und Lagerplätze 
ebenfalls mit wasserdurchlässigen Materialien (Abflussbeiwert höchstens 0,7) herzustellen, 
soweit betriebliche Belange (z.B. Lagerung wassergefährdender Stoffe, Befahren mit schwe-
rem Gerät oder schweren Fahrzeugen) dem nicht entgegenstehen. 

 Talseitig der Gebäude ist die Errichtung von Aufschüttungen und Stützmauern, deren Zweck 
nicht der Abfangung der beim Bau der Erschließungsanlagen entstehenden Böschungen dient, 
nur bis zu einer Höhe von bis max. 1,0 m zulässig. Mehrere Stützmauern auf einem Bau-
grundstück müssen einen Abstand von mindestens 5,0 m untereinander einhalten. 
Abgrabungen des bestehenden, natürlichen Geländes talseitig der Gebäude sind nur bis zu 
max. 1,0 m zulässig. 

14.4 Bei der Grundstücksgestaltung sind Auffüllungen und Abtragungen auf den Baugrundstücken 
so durchzuführen, dass die vorhandenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst wenig 
beeinträchtigt und die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke berücksichtigt werden. 

14.5 Konstruktive Stützmauern dürfen nicht als reine glatte Betonmauern hergestellt werden, 
sondern sind durch ein breitfugiges Vormauerwerk zu verblenden oder durch Rank- oder 
Kletterpflanzen dauerhaft zu begrünen. 

15. Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 88 Abs. 1 Nr.1 und Nr.3 LBauO) 
 Müllbehälter, Lagerplätze und Abfallplätze sind, soweit sie vom öffentlichen Straßenraum aus 

einsehbar sind, mit einem Sichtschutz zu umgeben. 
 
16. Zahl der notwendigen Stellplätze nach § 47 LBauO (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO) 

Gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass je Wohneinheit mindestens 2 
Stellplätze (Stellplätze, Carports oder Garagen) auf dem Grundstück oder –sofern öffentlich 
rechtlich gesichert- auf einem in zumutbarer Entfernung liegenden anderen Grundstück 
herzustellen sind. 

 
 
 
� Wasserrechtliche Festsetzungen (Übernahme von auf Landesrecht beruhen-

den Festsetzungen in den Bebauungsplan gemäß §9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 
51 Abs. 4 LWG Rheinland-Pfalz) 

 
17. Niederschlagswasser 
 Auf den privaten Grundstücken im Allgemeinen Wohngebiet wird die dezentrale Rückhaltung 

von Niederschlagswasser festgesetzt. Die dezentralen Rückhaltemaßnahmen müssen das 
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gesamte Oberflächenwasser der Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen in den 
Wasserkreislauf zurückführen. Von den dezentralen Rückhaltemaßnahmen können Notüber-
läufe an das öffentliche Entwässerungssystem angeschlossen werden, um überschüssige 
Wassermassen aufzunehmen und geordnet abzuleiten. Auf den Schutz der Unterlieger ist zu 
achten. Das Niederschlagswasser ist in Mulden zu sammeln und durch die belebte Bodenzone 
(Mutterboden = 30 cm) zu versickern oder in Zisternen zu sammeln. Bei der Anordnung von 
Zisternen (Größe 5 m3 je 100 m² Entwässerungsfläche) wird die anschließende Brauch-
wassernutzung empfohlen. 

 
 
 
� Hinweise ohne Festsetzungscharakter: 
 
� Bei der Straßenherstellung sich ergebende Böschungen sind nicht Bestandteil der Erschließungs-

anlagen. 
� Die neu anzulegenden Wirtschaftswege und Fußwege im Plangebiet sollen mit wasserdurch-

lässigen Belägen ausgeführt  werden. 
� Treten bei Erdarbeiten archäologische Funde zutage, so sind diese zu sichern und unverzüglich 

das Landesamt für Denkmalpflege zu informieren.  
� Da das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser weitestgehend auf den Baugrundstücken 

versickert werden soll, wird die Ausbildung von wasserdichten Kellern empfohlen. 
� Den Bauunterlagen mit ihren Ansicht- und Schnittzeichnungen ist entsprechend der geltenden  

Bauunterlagenprüfverordnung ein Schnitt des natürlichen, an das Gebäude angrenzenden Gelän-
des und des geplanten Geländes beizufügen. 

� Der Oberboden ist zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915 Blatt 2 abzuschieben und 
einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen. Anfallender Erdaushub ist einer Wiederverwertung 
zuzuführen oder, falls dies nicht möglich ist, auf eine Erdaushubdeponie zu bringen. 

� Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beachten. Es 
werden Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

� Bei Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Hecken sind die erforderlichen Abstände zu 
Kabeltrassen und Leitungen zu berücksichtigen. Die entsprechenden Vorschriften zum Schutz von 
unterirdischen Leitungen sind zu beachten. Die Leitungsträger sind frühzeitig entsprechend dem im 
Bebauungsplanverfahren geforderten Fristen über den Beginn der Erd- und Bauarbeiten zu 
unterrichten. 

� Aus landespflegerischen Gründen sollen bei allen Pflanzungen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes weitgehend einheimische Laubbaum- und Straucharten verwendet werden. Die Ver-
wendung von Nadelgehölzen soll weitgehend eingeschränkt werden. 

� Die Flächen zwischen Baugrenze und öffentlichem Verkehrsraum sollen der Erweiterung und 
Durchgrünung des Straßenraumes dienen. Aus diesem Grunde wird empfohlen, auf eine 
geschlossene hohe Bepflanzung und die Verwendung von Koniferenhecken zu verzichten. Der 
Ortsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn hat am 21. Juni 2004 eine Satzung über die zentrale 
Fernwärmeversorgung des Baugebiets "Haarspott" erlassen. Auf den Anschluss- und Benutzungs-
zwang für die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Haarspott" wird hinge-
wiesen. Betreiber der Wärmeversorgung sind die Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn, 
Hauptstraße 18, 67677 Enkenbach-Alsenborn. Nähere Informationen sind unter der Telefon-
nummer 06303-913-189 erhältlich. 

 
Auszug aus der Satzung über die zentrale Fernwärmeversorgung des Baugebietes "Haarspott": 
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� Im Plangebiet ist damit zu rechnen, dass Munitionsreste angetroffen werden können. Den 

Bauherrn wird daher geraten, das Grundstück nach Abtrag des Mutterbodens untersuchen zu 
lassen. Eine entsprechende Liste mit geeigneten Privatfirmen, die hiermit kostenpflichtig von 
Grundstückseigentümer beauftragt werden können, liegt bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung vor. 

� Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung des Holzhackschnitzelheizkraftwerkes wird 
es erforderlich, in einem kleineren Teilbereich Waldbestand zu roden. Der Umfang und 
Standort der erforderlichen Ersatzaufforstung wird im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens in Abstimmung mit dem Forstamt Otterberg festgelegt. 

 
 
 
Ausfertigung: 
 
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen und bauordnungs-
rechtlichen Festsetzungen, Begründung und Satzung stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem 
Willen des Gemeinderates überein. 
Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ort: ............................................................................. Datum ........................................................... . 
 
 
 
 

(Ortsbürgermeister) 
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Anlagen zu den textlichen Festsetzungen: 
 
Anlage 1: Auflistung der Anlagen der Abstandsklassen I bis IV des Erlasses des Ministeriums 

für Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz vom 26. Februar 1992 über Abstände 
zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rah-men der 
Bauleitplanung "Abstandserlass " 

Anlage 2: Artenlisten des landespflegerischen Planungsbeitrages zum Bebauungsplan, 
erstellt durch die Gesellschaft für Landschaftsanalyse und Umweltbewertung mbH, 
L.A.U.B. Kaiserslautern. 

Anlage 3: Vertrag über die Neuanlage und Bewirtschaftung von Streuobstwiesen auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 442/2 "Hetschmühle", Gemarkung Alsenborn (4. räumlicher Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes) 

 
 
 






































